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Nadine Schicha 

berall da, wo Menschen miteinander in Beziehung treten, können Grenzverletzun-
gen bzw. Formen sexualisierter Gewalt durch Erwachsene wie auch Kinder und Ju-
gendliche vorkommen. Es ist entscheidend, damit bewusst, transparent und re-

flektiert umzugehen, um solche Fälle zu minimieren oder zu verhindern. Insbesondere das 
Zutagetreten von sexualisierter Gewalt in organisationalen Kontexten, in Kindertagesstät-
ten, Schulen, Vereinen und Verbänden hat verdeutlicht, dass die bislang ergriffenen Maß-
nahmen an Vorbeugung nicht ausreichen, um Heranwachsende in ihren jeweiligen Le-
benswelten umfassend zu schützen. Der Schutz von Mädchen und Jungen obliegt uns Er-
wachsenen, die wir tagtäglich mit ihnen arbeiten bzw. leben. Für ein von sexualisierter 
Gewalt betroffenes Kind kann eine einzige Person den Unterschied machen. Deswegen ist 
es erforderlich, dass alle Erwachsenen möglichst gut zum Thema informiert sind.  

Der folgende Beitrag gibt Einblick in die Wissensbestände zur sexualisierten Gewalt an 
Kindern, beleuchtet die zahlreichen Facetten präventiver Maßnahmen, die Grenzen prä-
ventiven Wirkens aus Sicht des Kinderschutzes und thematisiert Erfordernisse für die pä-
dagogische Praxis. 

5.1  Begriffliche Einordnung 
Das Phänomen der sexualisierten Gewalt an Kindern ist mit zahlrei-
chen unterschiedlichen Begrifflichkeiten behaftet, deren Bedeutung 
und Verwendung bei Fach- und Leitungskräften aus pädagogischen 
Kontexten mit Unsicherheiten verbunden ist. Zudem werden die Ter-
mini gesellschaftspolitisch und wissenschaftlich kontrovers disku-
tiert. Der derzeit noch strafrechtlich gebräuchliche Begriff des ‚sexu-
ellen Missbrauchs‘ wurde in der jüngsten Vergangenheit, insbeson-
dere durch Fachwelt und Wissenschaft, durch den Begriff ‚sexuali-
sierte Gewalt‘ abgelöst. Im Unterschied zum Begriff des ‚sexuellen 
Missbrauchs‘ markiert ‚sexualisierte Gewalt‘ den Subjektstatus von 
Kindern, die nicht wie Objekte sexuell miss- und damit indirekt auch 
legitim gebraucht werden können. Diese Perspektive entzieht Tä-
ter:innen eine Rechtfertigungsstrategie für ihre Taten und weist 
deutlich deren Verantwortung als Gewaltausübende aus. ‚Sexuali-
sierte Gewalt‘ beschreibt den Machtmissbrauch, der im Fokus steht. 
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Damit distanziert er sich von der gesellschaftlich immer noch weit verbreiteten Annahme, 
es handele sich meist um unkontrollierbare (männliche) sexuelle Triebe.  

Die Bandbreite dessen, was unter sexualisierte Gewalt zu fassen ist, ist groß. Sie ist ein 
Phänomen, das alle gesellschaftlichen Schichten durchzieht. Inhaltlich ist als sexualisierte 
Gewalt „jede sexuelle Handlung [zu verstehen], die an oder vor einem Kind entweder ge-
gen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund körperlicher, 
seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann“ 
(Deegener, 2010, S. 22). Die Täter:innen nutzen ihre Macht- und Autoritätsposition aus, 
um eigene Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Bei diesen Handlungen fehlt 
immer das Einverständnis der betroffenen Kinder.  

Um Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kindern angemessen bewerten zu können, 
wird seit geraumer Zeit auf die Differenzierung von Enders & Kossatz (2012) in Grenzver-
letzungen, sexuelle Übergriffe und strafrechtlich relevante Formen sexualisierter Gewalt 
zurückgegriffen. Grenzverletzungen sind Verhaltensweisen, die die persönlichen Grenzen 
anderer Personen, ihre Gefühle und ihr Schamempfinden überschreiten. Exemplarisch da-
für ist das ungefragte auf den Schoß nehmen von Kindern zu verstehen oder das gezielte 
Einfordern von Umarmungen und Küssen in Begrüßungs- oder Verabschiedungssituatio-
nen. In der Regel sind sie unbeabsichtigt. Jeder Mensch hat das Recht zu bestimmen, wie 
viel Nähe er zwischen sich und anderen zulassen möchte. Kinder genauso wie Erwach-
sene. Grenzen können sich verändern, wenn sich Beziehungen zwischen Menschen wan-
deln. Die Faktoren für eine Grenzverletzung sind nicht immer objektiv zu fassen, sie hän-
gen mit dem subjektiven Erleben jedes Einzelnen zusammen. Grenzverletzungen sind im 
Allgemeinen durch Sensibilisierung korrigierbar. Erhält die grenzverletzende Person zu ih-
rem Verhalten eine klare Rückmeldung, bekommt sie dadurch die Gelegenheit ihr Verhal-
ten zu verändern. Im professionellen Kontext kann dies auch durch konkrete Dienstan-
weisungen geschehen. Sexualisierte Übergriffe unterscheiden sich von unbeabsichtigten 
Grenzverletzungen durch die Intention der übergriffigen Person, der Massivität des Über-
griffs und/oder der Häufigkeit. Sexualisierte Übergriffe geschehen im Gegensatz zu Grenz-
verletzungen eher nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Sie werden gegenüber Widerstän-
den durchgesetzt und können Kindern sowohl körperlich als auch psychisch schaden. 
Durch Sensibilisierung sind sexualisierte Übergriffe nicht korrigierbar. Deswegen sind an-
dere Konsequenzen erforderlich. Unter den strafrechtlich relevanten Formen sexualisier-
ter Gewalt werden etwa sexuelle Nötigung, exhibitionistische Handlungen, Vergewalti-
gungen, sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und Schutzbefohlenen sowie 
das Ausstellen, die Herstellung, der Handel und der Eigenbesitz ‚kinderpornografischer‘ 
Produkte verstanden. Sexualisierte Gewalt wird nie spontan oder ‚aus Versehen‘ verübt, 
sondern ist fast immer von langer Hand geplant! Andreas Jud zufolge kann sexualisierte 
Gewalt an Kindern sowohl sexuelle Kontakte zwischen Täter:in und Betroffenen als auch 
Handlungen ohne direkten sexuellen Kontakt enthalten. Zur sexualisierten Gewalt mit di-
rektem Kontakt (sogenannte Hands-on-Delikte) fasst Jud penetrative Handlungen (vagi-
nale oder anale Penetration) und Handlungen mit sexuellem Kontakt (absichtliche Berüh-
rungen). Daneben sind auch Taten als sexualisierte Gewalt zu verstehen, die ohne direk-
ten Körperkontakt (sogenannte Hands-off-Delikte) auskommen, wie etwa das Zeigen von 
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pornografischen Bild-, Video- oder Tonmaterial, exhibitionistische Handlungen, verbale, 
sexuelle Belästigung und Handlungen, die Kinderprostitution ermöglichen (Jud, 2015, 
S.  44). 

5.2  Gefährdungsrisiko und Häufigkeit sexualisierter Gewalt an Kin-
dern 

Analog zum Mythos, dass ausschließlich Männer sexualisierte Gewalt ausüben, erweist 
sich auch die Vorstellung als unzutreffend, dass primär Mädchen von dieser Gewaltform 
betroffen sind – vielmehr stellt sich das Geschlechterverhältnis der Betroffenen ausgegli-
chener dar als auf Seiten von Täter:innen. Betroffen sind junge Menschen jeden Alters 
und Aussehens und jeder sozialen Schicht, denn nicht zuletzt hängt die Wahl der Betroffe-
nen maßgeblich von den individuellen Präferenzen und Gelegenheitsstrukturen der Tä-
ter:innen ab. Ein erhöhtes Risiko besteht für Kinder mit physischen, psychischen und kog-
nitiven Einschränkungen. Sind erwachsene Bezugspersonen nicht in der Verfassung, Kin-
der in ihren alterspezifischen Grundbedürfnissen, insbesondere in emotionaler und sozi-
aler Hinsicht, nachzukommen, ist dies ebenfalls als Risikofaktor zu werden. Kindliche Be-
dürftigkeiten werden vor diesem Hintergrund oft gezielt von Täter:innen ausgenutzt. 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik spiegelt das Hellfeld der polizeilich ermittelten Straftaten 
wider. Im Deliktbereich der sexualisierten Gewalt an Kindern sind die Fallzahlen in der 
polizeilichen Kriminalstatistik gegenüber dem Vorjahr um 6,8 % (14.594) angestiegen 
(BKA, 2021, S. 14.). Da die Polizeiliche Kriminalstatistik das Hellfeld der polizeilich ermit-
telten Straftaten widergespiegelt, muss diese Zunahme jedoch nicht unmittelbar einen 
Anstieg der tatsächlichen Delikte bedeuten. So könnten beispielsweise auch eine größere 
Sensibilität und ein verändertes Anzeigeverhalten zu den Veränderungen führen. Ebenso 
könnte eine erhöhte Ermittlungsintensität bei aufgedeckten Fällen dazu führen, dass wei-
tere Vorfälle bekannt werden. Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Fallzahl im 
Dunkelfeld wesentlich höher liegt, da gerade im Bereich der sexualisierten Gewalt an Kin-
dern ein Großteil der begangenen Straftaten nicht zur Anzeige gebracht wird. Die Gründe 
liegen u. a. darin, dass das Ermittlungs- und Strafverfahren für betroffene Kinder, deren 
Familie und Bezugspersonen sehr belastend sein kann.  

Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist im Jahr 2020 weiterhin 18.761 Fälle von Verbrei-
tung, Besitz, Erwerb und Herstellung von sogenanntem ‚kinderpornographischem‘ Mate-
rial aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg von 53 %. In der polizeilichen Krimi-
nalstatistik wird als Grund dafür ins Feld geführt, dass vor allem Kinder und Jugendliche 
ohne Kenntnis eines strafrechtlichen Hintergrundes ‚kinder- und jugendpornografische‘ 
Bilder in Gruppenchats teilen und somit verbreiten (PKS, 2021, S. 14). 

Der Begriff der ‚Kinderpornografie‘ wird seit geraumer Zeit kritisch diskutiert, weil er mit 
einer Verharmlosung der Gewalttaten einhergeht, denn unter Pornografie sind in der Re-
gel einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen volljährigen Personen zu verstehen. 
Der Terminus suggeriert somit, es handele sich ‚lediglich‘ um Pornografie, deren Darstel-
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lungsinhalte Kinder seien (Deutschlandfunk, o. D.). Es gibt keine einvernehmlichen sexu-
ellen Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern. Diese sind immer als illegal und 
Gewalt zu deklarieren. Die weitläufig genutzte Begrifflichkeit ‚Kinderpornografie‘ lässt so-
mit den Gewaltaspekt vermissen. Als Alternative könnten Beschreibungen, wie ‚Darstel-
lung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Bild und Ton‘ genutzt werden. 
Andere nutzen alternativ den Begriff ‚Missbrauchsabbildungen‘. Er lehnt sich an den Be-
griff des sexuellen Missbrauchs an Kindern an und mag für diejenigen, die diesem Begriff 
kritisch gegenüberstehen, auch nicht passend erscheinen. Alternative Beschreibungen 
sind länger und demnach nicht so prägnant, sie erfassen die an den Betroffenen vorge-
nommen Handlungen jedoch als schweren Straftatbestand.  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO Europa, 2013, S. 8) geht von rund 18 Millionen 
Minderjährigen aus, die in Europa von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Auf Deutsch-
land übertragen sind dies rund eine Million Mädchen und Jungen, also etwa ein bis zwei 
Schüler:innen in jeder Schulklasse. Aufgrund der hohen Dunkelziffer sind verbindliche 
Aussagen über Häufigkeiten nur bedingt möglich. Die Ergebnisse von Studien zur sexuali-
sierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen variieren nach der Definition von sexualisier-
ter Gewalt, dem Studiendesign, der Stichprobe und auch der Informationsquelle (Jud, 
2021, S. 13f.). Für den Alltag pädagogischer Fach- und Leitungskräfte spielen Statistiken 
zur Häufigkeit sexualisierter Gewalt eine untergeordnete Rolle. Dort ist die Schaffung des 
Bewusstseins relevant, dass tagtäglich mit Kindern agiert wird, die von sexualisierter Ge-
walt betroffen sind. Daraus resultieren die Notwendigkeiten einer erhöhten Aufmerksam-
keit, entsprechenden Sensibilisierung und Fachkenntnis. Gleichzeitig geht damit einher, 
dass sich zwangsläufig auch Berührungspunkte zu Täter:innen ergeben. Diese zu entlar-
ven, ist nicht einfach, denn Täter:innen bemühen sich, unentdeckt zu bleiben. Deswegen 
ist es erforderlich, sich mit der Thematik fachlich auseinanderzusetzen und eine professi-
onelle Haltung zum Thema Nähe und Distanz hinsichtlich des eigenen Agierens zu entwi-
ckeln. 

5.3  Täter:innen und ihre Strategien 

Schätzungsweise kommen etwa 50 bis 75 % der Täter:innen aus dem sozialen Nahfeld der 
Betroffenen. Häufig finden sie sich in der eigenen Familie oder in Einrichtungen wieder, 
in denen Mädchen und Jungen scheinbar sicher aufgehoben sind. Etwa 85 bis 90 % der 
Taten werden von Männern verübt. Der Anteil der Täterinnen liegt demnach bei etwa 10 
bis 15 %. Über Frauen, die sexualisierte Gewalt ausüben, wurde bislang wenig geforscht. 
Frauen werden solche Taten meist nicht zugetraut, weswegen davon auszugehen ist, dass 
sexualisierte Gewalt durch Frauen seltener entdeckt wird. An einer aktuellen Quer-
schnittsstudie, die am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durchgeführt wurde, 
nahmen 212 Personen teil, die bis zu ihrem 16. Lebensjahr sexualisierte Gewalt durch eine 
weibliche Person erlebt hatten. 60 % der Befragten waren weiblich, 40 % männlich 
(Schröder et al., 2021, S. 4). Im Durchschnitt erlebten die Teilnehmenden im Alter von 
sechs Jahren zum ersten Mal sexualisierte Gewalt durch eine weibliche Person, wobei die 
Gewaltausübung bei 62 % der Betroffenen durch die Mutter verübt wurde (Schröder et 
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al., 2021, S. 5). In der Studie konnten Unterschiede in der Wahrnehmung der Gewaltaus-
übung zwischen weiblichen und männlichen Täter:innen festgemacht werden. So gaben 
Betroffene an, Täterinnen gingen subtiler vor als Täter. Dieser Umstand führe dazu, dass 
das Umfeld der Betroffenen die Taten noch schwerer erkennen könnten (Schröder et al., 
2021, S. 5).  

Die Taten werden in erster Linie von Menschen begangen, deren primäre sexuelle Orien-
tierung auf Erwachsenen liegt und die keine beziehungsweise keine ausschließliche sexu-
elle Präferenz für kindliche Körperschemata haben. In internationalen Klassifikationssys-
temen ICD-11 und DSM-5 wird diese sexuelle Präferenzstörung als ‚Pädophilie‘ bezeich-
net. Es handelt sich somit um eine sexuelle Präferenz gegenüber Kindern, die sich zeitlich 
vor der Pubertät oder in einer frühen Phase der Pubertät befinden. Der Verwendung des 
Begriffs der Pädophilie ist höchst problematisch, bedeutet er wörtlich übersetzt aus der 
griechischen Sprache ‚Liebe zu Kindern‘. Somit liegt der Fokus auf einer erotisch-sexuellen 
Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern und lässt den Gewaltaspekt außer Acht 
(Bundschuh, 2001, S. 25). Expert:innen präferieren in diesem Zusammenhang deswegen 
den von Dannecker 1996 vorgeschlagenen Begriff ‚Pädosexualität‘, um die sexuelle Moti-
vation hervorzuheben und um zu verdeutlichen, dass Menschen mit dieser Form der Stö-
rung der Sexualpräferenz genauso selten wie Erwachsene ohne dieses Störungsbildes mit 
anderen Vorlieben den erotischen Kontakt zu einem bevorzugten Partner aus nicht sexu-
ellen Motiven herbeiführen (Bundschuh, 2011, S. 27). Somit geht es nicht um Liebe zu 
Kindern, sondern um Gewalt und Machtmissbrauch. Nur ein sehr geringer Anteil der Tä-
ter:innen ist pädosexuell. In Form einer anonymen Online-Befragung (Schröder et al., 
2021) wurden Daten von Frauen mit sexuellem Interesse an Kindern erhoben, weil das 
meiste Wissen zur sexualisierten Gewalt an Kindern, insbesondere auch im Hinblick auf 
die Diagnose ‚Pädophile Störung‘, aus Studien mit Männern als Tätern stammt. Frauen 
mit sexuellem Interesse an Kindern würden in der Forschung und in der klinischen Praxis 
Schröder et al. (2021) zufolge nicht wahrgenommen werden. Die nicht repräsentative Stu-
die zeigt auf, dass Pädosexualität kein ausschließlich männliches Phänomen ist. Obgleich 
die sexuelle Erregung durch Kinder nicht automatisch zur Anwendung sexualisierter Ge-
walt an Kindern führe, sei damit dennoch ein Risikofaktor für sexualisierte Gewalt an Kin-
dern verbunden (Schröder et al., 2021, S. 19). Umso wichtiger ist es, die Thematik sexua-
lisierte Gewalt an Kindern durch Frauen gesellschaftlich verstärkt ins Blickfeld zu rücken, 
Geschlechterverhältnisse kritisch zu hinterfragen und die Zuschreibung von Fürsorglich-
keit an das weibliche Geschlecht aufzulösen.  

Um das Bild derjenigen Personen, die sexualisierte Gewalt ausüben, ranken sich viele My-
then. So ist die Annahme weit verbreitet, es handele sich bei Täter:innen um Menschen, 
die mit zahlreichen sozialen und persönlichen Defiziten behaftet seien. Oftmals ist das 
Gegenteil der Fall. Sie haben sozusagen zwei Gesichter. Nach außen hin sind sie meist 
unauffällig und verfügen über viele Taktiken, um unentdeckt zu bleiben. Deswegen wird 
auch von Täter:innen-Strategien gesprochen. Sie gehen strategisch vor und nutzen ihre 
Macht- und Autoritätsposition gegenüber Kindern und Jugendlichen gezielt aus, um ein 
Gefühl der Überlegenheit zu erfahren. 
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Ein ‚Grooming‘ genanntes Vorgehen meint, dass Täter:innen das Schamempfinden von 
Betroffenen sukzessive zu erweitern versuchen und diese sowie deren Umfeld manipulie-
ren. Es werden z. B. Berührungen eingeführt, die für das Beziehungsgefüge und den Kon-
text völlig unangemessen sind. Dies ist als Testphase zu verstehen, in der erprobt werden 
kann, wie Betroffene auf Grenzverschiebungen reagieren. Täter:innen wecken bei Kin-
dern und Jugendlichen Begehrlichkeiten und erlauben Dinge, die für das Alter nicht er-
laubt sind. Sie schaffen Gelegenheiten, um mit Betroffenen allein sein zu können. Sie stel-
len Geheimnisse her und bestechen, um ein Schweigegebot herstellen und erpressen zu 
können. Sie reden Betroffenen Schuldgefühle ein und suggerieren eine Mitverantwort-
lichkeit. Manchmal wird damit gedroht, dass etwas Schlimmes passieren werde, wenn 
sich Betroffene einem Menschen anvertrauen. All das macht es Mädchen und Jungen sehr 
schwer, darüber zu sprechen. Täter:innen binden die sexualisierte Gewalt, die sie ausü-
ben, in eine emotional-soziale Beziehung ein. Ihr Handeln legitimieren sie durch zahlrei-
che Begründungen. Die angebliche Einwilligung der Betroffenen, die von Seiten der Tä-
ter:innen oftmals verteidigend ins Feld geführt wird, ist irrelevant und allein schon vor 
dem Hintergrund der rechtlichen Schutzaltersgrenzen zurückzuweisen. Rechtfertigungen, 
die Kindern und Jugendlichen eine (Teil-)Schuld an ihren Gewalterfahrungen zusprechen, 
sind vor dem Hintergrund des Entwicklungs- und Machtgefälles klar zurückzuweisen: Er-
wachsene sind für ihr Handeln verantwortlich – und damit auch für von ihnen ausgeübte 
sexualisierte Gewalt. 

Analoge und digitale Welten sind für Kinder, die heutzutage aufwachsen, nicht mehr ge-
trennt. Spätestens ab der weiterführenden Schule halten sich Kinder regelmäßig (allein) 
in digitalen Räumen auf und haben somit auch ein erhöhtes Risiko, von Täter:innen ange-
schrieben zu werden. Sexuelle Kontakte zu Kindern anzubahnen ist für Täter:innen durch 
das Internet und durch die Nutzung von Smartphones leichter geworden. Die Vorstellung, 
dass es sich hierbei immer um Fremde unter Pseudonym handelt, ist ein Trugschluss. Ge-
nauso finden sich unter den Täter:innen Familienangehörige oder Bekannte. Täter:innen 
verschaffen sich gezielt Zugang zu einem Kind und nutzen dabei häufig zuerst öffentliche 
Plattformen, um im nächsten Schritt in privaten Nachrichten (mit sexueller Absicht) per-
sönlicher zu werden. Das Spektrum reicht von der Belästigung durch Gleichaltrige bis hin 
zur Anbahnung von schweren Straftaten durch Erwachsene. Beim sogenannten Cyber-
Grooming, dem Anbahnen sexualisierter Gewalt im digitalen Raum, wird zunächst dem 
betroffenen Jungen oder Mädchen Aufmerksamkeit geschenkt. Es werden Angebote un-
terbreitet, die für Kinder sehr einladend klingen, wie etwa in einem Film mitzuspielen oder 
bei einem Casting mitzumachen (AJS NRW, 2022, S. 20). Berichten Kinder von Schwierig-
keiten mit den Eltern, Freund:innen oder der Schule, fungieren Täter:innen im digitalen 
Raum als Tröstende. Ist das Vertrauen erst einmal gewonnen, kann es zu Erpressung und 
Bestechung kommen, um betroffene Mädchen und Jungen zum Schweigen und in ein Ab-
hängigkeitsverhältnis zu bringen, das in sexualisierten Gewalttaten – auch offline – enden 
kann. Wie im analogen Raum wenden Täter:innen geschickte Manipulationstechniken an 
und erschleichen sich systematisch Vertrauen, sodass es den Betroffenen schwer gemacht 
wird, aus dem Kommunikationsprozess auszusteigen. Cyber-Grooming ist in Deutschland 
als besondere Form der sexualisierten Gewalt an Kindern (unter 14-jährigen Personen) 
nach § 176 Absatz 4 Strafgesetzbuch (StGB) verboten und seit dem 1.7.2021 sogar ein 
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eigenständiger Straftatbestand (AJS NRW, 2022, S. 23). Bereits vorbereitende Handlungen 
vor der potentiellen sexualisierten Gewaltausübung sind strafbar. Seit 2014 ist der Besitz 
und Erwerb bzw. schon der versuchte Erwerb von sogenannten Posing-Bildern unter 
Strafe gestellt genauso wie textliche Schilderungen von Handlungen sexualisierter Gewalt 
an Kindern, die anderen Nutzer:innen im Internet zugänglich gemacht werden. In 
Deutschland ist die öffentliche Verbreitung solcher Schilderungen, selbst wenn es sich um 
Fantasien handelt, strafrechtlich erfasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Hemm-
schwelle potentieller Täter:innen für die tatsächliche Ausübung sexualisierter Gewalt an 
Kindern gesenkt werden könnte (AJS NRW, 2019, S. 12 ff.). 

5.4  Exkurs: Sexualisierte Übergriffe durch Kinder 
Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt werden nicht nur durch Erwachsene an 
Kindern verübt, sondern auch durch andere Kinder. Sexualisierte Kontakte von Erwachse-
nen mit Kindern lassen sich aufgrund des per se gegebenen Machtungleichgewichts und 
auch vor dem Hintergrund der Rechtslage als nicht zulässig klassifizieren. Die Beurteilung 
vergleichbarer Kontakte durch Kinder stellt sich dagegen komplexer dar. Im Zuge der se-
xuellen Bildung sollte kindlichem Explorationsverhalten nichts entgegenstehen, sofern die 
Handlungen in den Kontext des Alltagsgeschehens passen. Grenzüberschreitend werden 
diese Handlungen dann, wenn sie gegen den Willen vollzogen werden oder beteiligte Kin-
der nicht im Stande sind, bewusst in die Interaktion einzuwilligen. Anlehnend an die Defi-
nition von sexualisierter Gewalt an Kindern durch Erwachsene von Deegener (2010) kön-
nen sexualisierte Übergriffe durch Kinder als solche beschrieben werden, wenn das über-
griffige Kind Handlungen erzwingt bzw. das betroffene Kind unfreiwillig in die Handlungen 
involviert wird oder diesen aufgrund von körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachli-
cher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Zwischen dem übergriffigen und 
betroffenen Kind liegt ein Machtgefälle zugrunde, welches missbraucht wird. Dabei kön-
nen Versprechungen sowie das Ausüben von verbaler, emotionaler und körperlicher Ge-
walt zum Tragen kommen.  

Grenzverletzungen und sexualisierte Übergriffe durch Kinder sind in den letzten Jahren 
verstärkt in den Fokus gerückt, weil die Thematik viele Fach- und Leitungskräfte in ihrem 
pädagogischen Alltag beschäftigt. Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) hat zwischen 
2010 und 2011 im Auftrag des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs (UBSKM) eine Studie in ausgewählten pädagogischen Organisationen 
durchgeführt, in der u. a. auch das Vorkommen von Übergriffen durch Kinder erfragt 
wurde: „Das Ausmaß, in dem die befragten Institutionen mit sexueller Gewalt von Kindern 
bzw. Jugendlichen an anderen Kindern und Jugendlichen konfrontiert waren, übersteigt 
den Verdacht auf Missbrauch durch Personal bei weitem. Jede sechste Schule, jedes vierte 
Internat und mehr als jedes dritte Heim hatte in den letzten drei Jahren mindestens einen 
solchen Verdachtsfall“ (Helming et al., 2011, S. 74). Die Polizeiliche Kriminalstatistik von 
2020 verzeichnet 1.057 Tatverdächtige unter 14 Jahren beim Straftatbestand sexueller 
Missbrauch an Kindern, 2.154 tatverdächtige Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren und 
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4.096 junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren, wobei der Großteil der Tatverdäch-
tigen männlich war (PKS, 2021). In der 2016 an allgemeinbildenden Schulen in Hessen 
durchgeführten „SPEAK!“-Studie wurden 2.719 Schüler:innen zwischen 14 und 16 Jahren 
nach sexualisierten Gewalterfahrungen durch Gleichaltrige befragt. Über die Hälfte (48 %) 
der befragten Schüler:innen gab an, Erfahrungen mit nicht-körperlicher sexualisierter Ge-
walt gemacht zu haben und fast ein Viertel (23 %) gaben an, mindestens einmal in ihrem 
Leben von körperlicher sexualisierter Gewalt betroffen gewesen zu sein (Maschke & Ste-
cher, 2018, S. 6). Ein besonderer Risikoort im Hinblick auf nicht-körperliche sexualisierte 
Gewalt für Mädchen sei nach Maschke & Stecher (2018, S. 26) der digitale Raum, bei Jun-
gen hingegen das Klassenzimmer oder der Pausenhof. Bei körperlicher sexualisierter Ge-
walt stellen bei Mädchen im Vergleich zu Jungen ‚andere Wohnungen‘, öffentliche Plätze 
und Bahnhöfe/Bushaltestellen höhere Risikoorte dar. Oftmals wurden die Taten von Mit-
schüler:innen, Freund:innen und (Ex-)Partner:innen verübt (Maschke & Stecher, 2018, S. 
29). Im Fazit konnte herausgearbeitet werden, dass fast jede:r fünfte Jugendliche sowohl 
nicht-körperliche als auch körperliche sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht hat 
(Maschke & Stecher, 2018, S. 33).  

Grundsätzlich hat sich in Fachkreisen im Zusammenhang mit Kindern außerhalb des straf-
rechtlichen Kontexts die Rede von ‚grenzüberschreitenden/übergriffigen‘ und ‚betroffe-
nen‘ Kindern bzw. Jugendlichen etabliert. Diese beugt durch den Verzicht auf die Label 
‚Täter:in‘ und ‚Opfer‘ damit verbundenen Stigmatisierungen vor und schafft gleichzeitig 
Raum dafür, auch grenzüberschreitende bzw. gewaltausübende Kinder trotz Anerken-
nung der Folgen für Betroffene als hilfebedürftig zu begreifen. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass – entgegen des verbreiteten Glaubens – die Ausübung sexualisierter Ge-
walt nicht zwangsläufig auf eigene Gewalterfahrungen hindeutet. 

Bei sexualisierten Übergriffen durch Kinder muss in jedem Fall zeitnah und vor allem ziel-
gerichtet interveniert werden. Die Maßgabe besteht darin, dass betroffene Kinder bei der 
Bearbeitung ihrer Erfahrungen (professionell) unterstützt und grenzüberschreitende Kin-
der zur Einsicht und Verhaltensänderung befähigt werden. Sexualpädagogische Ansätze 
helfen auch präventiv dabei, den Umgang mit eigenen und fremden Grenzen zu erlernen. 
Zudem stellen positive Bindungen zu Gleichaltrigen eine wichtige Ressource da, die es un-
ter anderem Betroffenen erleichtert, sich mit ihren Gewalterfahrungen anzuvertrauen 
(‚Disclosure‘), ehe diese ggf. mit Erwachsenen geteilt werden. Die Hilfemaßnahmen mit 
deren zeitlichen Abläufen, werden bei Übergriffen im institutionellen Kontext von Leitung 
bzw. Interventionsteam bestimmt und nicht von Kindern oder Eltern, obgleich es wichtig 
ist, alle im Prozess mit erforderlichen Informationen zu versorgen, Sorgen ernst zu neh-
men und im Dialog miteinander zu bleiben. 

5.5  Prävention sexualisierter Gewalt 

Obgleich jede noch so gute Präventionsarbeit keinen umfassenden Schutz vor sexualisier-
ter Gewalt bieten kann, sollte sie in den frühen Kinderjahren im Elternhaus, in Kinderta-
geseinrichtungen, bei Tagesmüttern und –vätern beginnen und immanenter Bestandteil 
kindlicher Lebenswelten und Bezugspersonen sein. Prävention von sexualisierter Gewalt 
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ist nicht als Projekt zu verstehen, sondern als Prinzip. Prävention ist eine Haltung, die sich 
in der Art und Weise niederschlägt, wie wir täglich miteinander in Beziehung treten. 

5.5.1  Facetten präventiver Ansätze 

Präventive Maßnahmen müssen systematisch auf verschiedenen Ebenen implementiert 
werden und an unterschiedliche Zielgruppen adressiert werden, um tragfähig und wirk-
sam zu sein. Kindler & Schmidt-Ndasi (2011) machen in diesem Zusammenhang mindes-
tens vier Ansatzpunkte für präventives Agieren aus: Neben dem Erreichen erwachsener 
Bezugs- und Ansprechpersonen, insbesondere auch in professionellen Kontexten, in Form 
von Informations- und Bildungsangeboten und Ansätzen, die sich an potentielle Täter:in-
nen wenden, werden strukturelle Maßnahmen angestrebt, die die Gelegenheitsstruktu-
ren für Täter:innen minimieren sollen. In der Prävention von sexualisierter Gewalt sind 
insbesondere Konzepte verbreitet, die sich an Kinder selbst wenden. Kindzentrierte An-
sätze sind darauf ausgerichtet, Kinder altersangemessen über sexualisierte Gewalt zu in-
formieren, sie dazu zu befähigen, Gefährdungssituationen als solche zu erkennen und bei  
Vertrauenspersonen offenzulegen. Darüber hinaus beinhalten diese Ansätze Aspekte zur 
Selbstwertstärkung im Allgemeinen und sind weitestgehend einheitlich als übergeord-
nete Ziele in der Präventionsforschung bekannt (Kindler & Schmidt-Ndasi, 2011, S. 38). 

Ein Großteil der präventiven Bemühungen zur Herstellung von Schutz vor sexualisierter 
Gewalt richtet sich an Heranwachsende. Mädchen und Jungen sollen befähigt werden, 
ihre Gefühle und ihren Eigensinn wahrzunehmen. Sie sollen für ihre Grenzen und die 
Grenzen anderer sensibilisiert werden. Dabei unterstützt werden, den Mut zu haben, ihre 
Grenzen nach außen zu vertreten – auch gegenüber Erwachsenen. Sich Hilfe und Unter-
stützung zu holen, wenn sie nicht weiterwissen und vieles mehr. Mädchen und Jungen 
sind jedoch nicht für ihren Schutz verantwortlich, deswegen bedeutet Prävention von se-
xualisierter Gewalt vorrangig Aufklärung und Wissen für Erwachsene. Zur Aneignung von 
Kenntnissen im Themenfeld gehört, dass sich nicht nur Menschen, die mit Kindern zusam-
menleben, sondern auch Fach- und Leitungskräfte, die mit ihnen täglich zusammen arbei-
ten und sie betreuen, intensiv mit ihren Stereotypen, mit ihren Denk- und Handlungsmus-
tern auseinandersetzen, die ihre jeweilige (pädagogische) Praxis prägen und Mythen frei-
legen, die sich um das Thema ranken. So ist es neben der weit verbreiteten falschen An-
nahme, dass hauptsächlich fremde Männer sexualisierte Gewalt ausüben auch Fakt, dass 
Frauen als übergriffige und gewaltausübende Personen gesellschaftlich kaum oder gar 
nicht ins Blickfeld geraten. Frauen wird oft in der Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern ein größeres Spektrum an Handlungen zugestanden als Männern. Das Bild der 
‚guten Mutter‘ hat immer noch Bestand und dass sich Frauen ebenfalls übergriffig verhal-
ten können, lässt sich schwer mit unserem Bild der ‚weiblichen Fürsorglichkeit‘ in Einklang 
bringen. Insbesondere die Auseinandersetzung mit Grenzverletzungen zeigt auf, dass 
diese in ganz unterschiedlichen Kontexten unabhängig vom Geschlecht ausgeübt werden. 
Exemplarisch dafür ist das Ansprechen von Kindern und Jugendlichen mit Kosenamen. Das 
ungefragte auf den Schoß nehmen von Kindern, ohne dass diese das als ihr situatives Be-
dürfnis kommunizieren. Ständiges Streicheln des Kopfes im Vorbeigehen. Diese Formen 
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der Grenzverletzung werden auch von Frauen verübt. Gleichzeitig scheinen Männer, ins-
besondere in der Interaktion mit jüngeren Mädchen und Jungen, schneller unter einem 
sogenannten Generalverdacht zu stehen, denn weitläufig wird fälschlicherweise immer 
noch oft davon ausgegangen, dass es sich bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche um das Ausagieren (männlicher) sexueller Triebe handele. Dabei geht es bei 
sexualisierter Gewalt in erster Linie immer um Machtmissbrauch. In einigen Kindertages-
einrichtungen ist es immer noch üblich, dass Erzieher von einigen Pflegehandlungen aus-
genommen sind. Und es wird von Eltern oder Kolleg:innen argwöhnisch beobachtet, wenn 
Mädchen oder Jungen zum Trösten von männlichem Personal kurz auf den Schoß genom-
men werden. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, normative Vorstellungen von 
Weiblich- und Männlichkeiten zu überprüfen, um Interaktionen zwischen Kindern und Er-
wachsenen angemessen bewerten zu können.  

Eine gelingende Vorbeugungsarbeit stärkt Kinder und Jugendliche in ihren Gefühlen und 
subjektiven Grenzen und trägt dazu bei, Sprach- und Tatenlosigkeit zu überwinden. Mäd-
chen und Jungen, die erfahren, dass ihre Gefühle immer richtig und wichtig sind, fällt es 
in grenzverletzenden und übergriffigen Situationen leichter, diese entsprechend als sol-
che einzusortieren und bestenfalls auch zu benennen. Neben dem oftmals fehlenden kri-
tischen Bewusstsein für stereotype Geschlechtervorstellungen und der reinen Fokussie-
rung auf das Empowern von Kindern und Jugendlichen im präventiven Bereich, werden 
Aspekte aus der sexuellen Bildung im Kontext von Prävention ebenfalls nur marginal in 
den Fokus genommen und damit verbundene Schwerpunkte mitunter ausschließlich an 
Mädchen und Jungen adressiert. Dabei ist eine Erweiterung des Blickwinkels auf Erwach-
sene notwendig und damit die Frage verbunden, wie es dort um die Sprechfähigkeit in 
Bezug auf sexuelle Themen bestellt ist. Beide Themen, Prävention von sexualisierter Ge-
walt und sexuelle Bildung, sind miteinander verwoben, denn der Umgang mit dem eige-
nen sexuellen Erleben, dem eigenen Körper und der Kommunikation darüber kann dazu 
beitragen, den Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt zu erhöhen.  

Die Auffassung, dass der Mensch von Natur aus ein sexuelles Wesen ist, lässt schlussfol-
gern, dass Kinder Sexuelles beschäftigt, sie sich darin ausprobieren, Neues adaptieren o-
der verwerfen, Fragen stellen und ab und an auch Unterstützung benötigen, weil sie in 
Situationen geraten können, für die selbst wir Erwachsene oftmals keine Blaupause ha-
ben. Die psychosexuelle Entwicklung von Kindern muss deswegen einen ebenso wichtigen 
Stellenwert erhalten wie andere Entwicklungsbereiche. Das Thema der kindlichen sexuel-
len Entwicklung ist jedoch bei kindlichen Bezugspersonen mit Unsicherheiten behaftet. 
Das damit verbundene Spannungsfeld spiegelt Haltungen wider, die sich zwischen Tabui-
sierung und fehlenden Grenzen bewegen. Kindliche Sexualität unterscheidet sich dabei 
ganz zentral von der Sexualität Erwachsener, denn sie ist Ich-bezogen, nicht zielorientiert 
und sie ist ganzheitlich (Maywald, 2015, S. 17f.). Es geht in einer sexualfreundlichen Erzie-
hung nicht darum, Kinder mit altersunangemessenen Aspekten aus der Erwachsenense-
xualität zu konfrontieren. Es geht darum, Fragen der Kinder aufzugreifen, sie altersange-
messen zu beantworten und Ansprechbarkeit zu signalisieren. Sind Erwachsene in sexu-
ellen Themen nicht sprechfähig, werden Kinder sie bei Grenzverletzungen oder Übergrif-
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fen auch nicht als Ansprechperson nutzen. Kinder können dann zur Offenlegung übergrif-
figer Situationen motiviert werden, wenn sie erfahren, dass sexuelle Themen kein Tabu 
sind. In sexuellen Dingen sprechfähig zu werden, ist jedoch ein Lernprozess, in den sich 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeben müssen. 

Eltern und Fachkräfte benötigen Wissen über die frühkindliche sexuelle Entwicklung, um 
die Fragen und Handlungen der Kinder entsprechend einordnen zu können. Und Kinder 
benötigen altersangemessene Antworten auf ihre Fragen zur Sexualität, zu ihrem Körper 
und zu Beziehungsgefügen, damit sie erfahren können, was erlaubt und verboten ist und 
nicht zu der Annahme gelangen, Sexualität sei ein Tabuthema. Mit einer sexualfreundli-
chen Erziehung bekommen Kinder die Gelegenheit zu lernen, eigene Grenzen und die an-
derer Kinder und Erwachsener kennenzulernen und zu respektieren. Dass dadurch die se-
xuelle Aktivität von Kindern verstärkt werde, ist ein Irrglaube. Der Präventionsgrundsatz 
lautet: Nur wer Bescheid weiß, kann auch Bescheid sagen. 

In der Regel sind Mädchen und Jungen an ihrem Körper interessiert und neugierig, ob 
andere Kinder auch so aussehen wie sie selbst. In Rollenspielen, wie den sogenannten 
Doktorspielen, haben sie die Möglichkeit, Beziehungen zu gestalten, ihrer Neugierde 
nachzugehen und mehr über ihr eigenes und andere Geschlechter zu erfahren. Die soge-
nannten Doktorspiele sind Körpererkundungsspiele, denen Mädchen und Jungen im Alter 
von etwa vier bis sechs Jahren nachgehen. Diese verunsichern nicht nur viele Eltern, son-
dern auch Fachkräfte. Dabei gehören sie zur sexuellen Entwicklung von Kindern im Vor- 
und Grundschulalter dazu. Einige Kinder zeigen vermehrtes Interesse, andere wiederum 
weniger. Mädchen und Jungen erkunden gegenseitig ihren Körper und versuchen auf die-
sem Wege, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Geschlechtern auszu-
machen. Sie ahmen zudem oftmals das Beziehungsverhalten Erwachsener nach. Aus Un-
wissenheit oder im ‚Überschwang‘ können in der Interaktion Grenzverletzungen vorkom-
men. Gerade jüngere Kinder verfügen häufig noch nicht über eine angemessene Impuls-
kontrolle. Ihnen fällt es manchmal schwer, Grenzen anderer als solche zu erkennen und 
einzuhalten. Damit Grenzverletzungen weitestgehend vermieden werden und Kindern ein 
geschützter Rahmen für Explorationsverhalten geboten werden kann, ist es notwendig, 
Regeln für den Umgang miteinander festzulegen und mit den Kindern darüber zu spre-
chen. Hier fehlt es Eltern und Fachkräften meist an Wissen, wie ein entsprechender Rah-
men aussehen und Regeln gestaltet werden können. Und daraus resultieren nicht selten 
große Unsicherheiten hinsichtlich einer angemessenen Reaktion auf grenzverletzende Si-
tuationen.  

Zu den Rahmenbedingungen gehört u. a. die Kenntnis, dass Körpererkundungsspiele zwi-
schen befreundeten Kindern stattfinden und weniger unter Geschwistern. Der Altersab-
stand der miteinander spielenden Kinder sollte dabei höchstens zwei Jahre betragen, wo-
bei der Entwicklungsstand der jeweiligen Kinder ausschlaggebend sein sollte. Ebenfalls ist 
es erforderlich, vorhandene Machtverhältnisse der interagierenden Kinder zu überprüfen. 
Ältere Kinder und Erwachsene bleiben bei den Spielen außen vor. Eigene Grenzen gegen-
über anderen Kindern zu kommunizieren, das muss erst gelernt werden. Dazu benötigen 
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Kinder klare Regeln und Erwachsene, die bei dem Thema ansprechbar sind und sie beglei-
ten (AJS NRW, 2020). Kinder haben ein Recht auf Schutz, aber auch darauf, dass wir Er-
wachsene ihnen Raum für Erfahrungslernen zugestehen. 

Neben der Vermittlung von Regeln für Körpererkundungsspiele ist ebenfalls die Kommu-
nikation präventiver Erziehungsgrundsätze im gemeinsamen Alltag wichtig, weil sie Kin-
der tagtäglich verdeutlichen, dass sie Träger:innen von Rechten sind, diese Rechte auch 
gegenüber Erwachsenen vertreten dürfen und zur Selbstwertstärkung von Kindern bei-
tragen. Die Erziehungs- oder Präventionsgrundsätze sollten sich nicht nur in der direkten 
Kommunikation gegenüber Heranwachsenden widerspiegeln, sondern auch in der tägli-
chen Interaktion gelebt werden. Eines der zentralsten Anliegen in der Prävention von se-
xualisierter Gewalt ist es, Kindern zu vermitteln, dass sie alleine über ihren Körper bestim-
men. Dazu gehört, sie dabei zu unterstützen, ihrem Körper wertschätzend zu begegnen. 
Kinder, die ihren Körper kennen und darüber kommunizieren können, werden bei Grenz-
verletzungen und Übergriffen eher imstande sein, diese als solche zu benennen und mit-
zuteilen. Das Wissen um eine angemessene Sprache erleichtert zudem die Einschätzung 
einer Situation, denn nur wer sprechfähig ist, kann Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen 
verbalisieren. Eng daran gekoppelt ist die Wahrnehmung individueller Gefühle sowie de-
ren Vielfalt. Täter:innen, die sexualisierte Gewalt ausüben, manipulieren betroffene Kin-
der sowie deren Umfeld. Kindern wird durch Täter:innen eine Mitverantwortlichkeit an 
den Gewalterlebnissen suggeriert. Um unangemessene Situationen leichter als solche be-
werten zu können, ist die Wahrnehmung und insbesondere die Differenzierung der auf-
kommenden Gefühle wichtig. Dementsprechend helfen Erfahrungen im Alltag, dass auf 
subjektive Gefühle immer vertraut werden darf. Täter:innen sexualisierter Gewalt führen 
im Zuge des Grooming Berührungen ein, die der Situation und dem Beziehungsgefüge 
nicht angemessen sind. Zwischen angenehmen und unangenehmen Berührungen unter-
scheiden zu können, kann vor diesem Hintergrund dazu beitragen, unangemessenen Kör-
perkontakt nicht hinzunehmen. Mädchen und Jungen benötigen die explizite Erlaubnis 
Erwachsener, sich in entsprechenden Situationen abgrenzen zu dürfen, ohne dass dies 
Konsequenzen mit sich bringt. Dies betrifft auch das familiäre Gefüge, in dem von Erwach-
senen Berührungen erwünscht oder erwartet werden, die nicht immer mit den Bedürfnis-
sen des Kindes in Einklang stehen. Kinder müssen hier die klare Botschaft erhalten, dass 
sie jederzeit das Recht haben, ihre Grenzen zu vertreten. Dieses Recht darf auch gegen-
über Erwachsenen wahrgenommen werden. Demensprechend entscheiden Kinder selbst, 
ob eine Berührung gewünscht ist oder nicht. Zudem sollten Kinder wissen, dass es auch 
Situationen gibt, in denen ihre Grenzziehung von Erwachsenen nicht beachtet wird und 
dass sie in solchen Fällen keine Schuld tragen. Die Schuld trägt immer die erwachsene 
Person. Im Zuge der Anbahnung von Übergriffen stellen Täter:innen betroffene Kinder 
unter ein Redeverbot, deklarieren Interaktionen als Geheimnis und sprechen Drohungen 
aus, um das Schweigen des Kindes gewährleisten zu können. Mädchen und Jungen dabei 
zu unterstützen, ein Bewusstsein für gute und schlechte Geheimnisse zu entwickeln, kann 
dazu beitragen, dass sie Negatives entsprechend weitertragen und sich Hilfe holen. 



Expertisen zum Schwerpunktthema 199 

Sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorbeugen 

109 

5.5.2  Verankerung von Rechte- und Schutzkonzepten in Organisationen 

Täter:innen, die sexualisierte Gewalt ausüben möchten, suchen sich oftmals Organisatio-
nen mit guten Gelegenheitsstrukturen. Gute Gelegenheitsstrukturen bieten etwa Orte, an 
denen sich viele Kinder aufhalten, sie möglichst frei agieren und ungestört einen intensi-
ven Kontakt mit Mädchen und Jungen pflegen können. Insbesondere Freizeiten mit Über-
nachtungssituationen oder Sportarten mit viel Körperkontakt bieten potentiellen Tä-
ter:innen gute Möglichkeiten, unentdeckt zu agieren. Ebenso stellen wenig Erfahrung mit 
dem Thema sexualisierte Gewalt in einer Organisation und stark hierarchische Systeme 
mit autoritären Strukturen und wenig vorhandenen Mitgestaltungsmöglichkeiten seitens 
der Kinder und Jugendlichen ein erhöhtes Risiko dar (zur Bedeutung von Partizipations-
möglichkeiten von Kindern siehe auch den Beitrag von Marlies Kroetsch im vorliegenden 
Band). Gegenteilig bieten auch wenig Transparenz, fehlende Kontrolle und Zuständigkei-
ten Lücken. An dieser Stelle seien nur einige von zahlreichen Faktoren genannt, die Tä-
ter:innen in die Hände spielen können. Gegen sexualisierte Gewalt an Kindern muss des-
wegen systematisch vorgegangen werden, wie etwa durch die Verankerung von Rechte- 
und Schutzkonzepten in Organisationen der Bildung, Betreuung und Erziehung. 

Ein Rechte- und Schutzkonzept besteht aus vielen verschiedenen Bausteinen. Dabei ist zu 
beachten, dass ein solches Konzept kein abgeschlossenes Maßnahmenpaket darstellt, 
sondern einen Prozess beschreibt, der dauerhaft weiterentwickelt werden muss. Dieser 
Prozess benötigt Fach- und Leitungskräfte, die für die Bearbeitung und Reflektion feder-
führend verantwortlich sind. Ein Rechte- und Schutzkonzept sollte die unterschiedlichen 
Formen von Gewalt, das Phänomen des Machtmissbrauchs sowie die Einrichtung als 
Schutz- und als Kompetenzort in den Blick nehmen. Schutz von Kindern und Beachtung 
ihrer Rechte sind untrennbar miteinander vereint. Das heißt auch, dass junge Menschen 
umfassend bei der Konzeptentwicklung und der Umsetzung von Maßnahmen zu ihrem 
Schutz beteiligt werden müssen und die Konzepte sie nicht in ihren Rechten beschneiden 
dürfen. Kinder als Träger:innen von Rechten müssen im Fokus stehen und deren Beteili-
gung eine zentrale Stellung einnehmen, denn ohne gelebte Partizipation ist Kinderschutz 
weder präventiv noch intervenierend wirksam. Diese in Organisationen gelebten Rechte- 
und Schutzkonzepte können auf Täter:innen eine abschreckende Wirkung haben bzw. er-
schweren es ihnen, unentdeckt zu agieren. An der Erstellung und Gestaltung eines Rechte- 
und Schutzkonzeptes müssen alle in einer Organisation tätigen Menschen, Erwachsene 
wie auch Kinder und Jugendliche partizipieren, damit das Erarbeitete lebbar wird und ge-
meinsam getragen werden kann. Einzelne Bausteine, die ein solches Konzeptes beinhal-
ten kann, werden im Folgenden exemplarisch skizziert. 

Zu Beginn der Erstellung eines jeden Rechte- und Schutzkonzepts ist es erforderlich, einen 
Blick auf die Gelegenheitsstrukturen einer Organisation zu werfen, die es Täter:innen er-
möglichen, zu agieren. Gleichzeitig werden an dieser Stelle bereits enthaltende Schutz-
faktoren und Ressourcen herausgefiltert. Bei der sogenannten Risiko- oder Gefährdungs-
analyse können Fragen zum internen Umgang mit Macht- und Abhängigkeitsverhältnis-
sen, Besonderheiten der zu betreuenden Kinder, Entscheidungsgrundlagen, Teilhabe-
möglichkeiten und räumlichen Gegebenheiten leitend sein. Weiterhin ist es sinnvoll, 
Strukturen, mögliche Rituale und Arbeits- sowie Beziehungsebenen in unterschiedlichen 
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Gefügen kritisch zu reflektieren. Die Vermittlung von Wissen zu Strategien von Täter:in-
nen, Gefährdungsrisiken, Möglichkeiten der Prävention und Handlungsoptionen im Fall 
einer Vermutung in Form von Fortbildungen für Leitung und alle Mitarbeitenden ist 
Grundlage, um Orientierung und Handlungssicherheit zu erlangen. Ebenfalls sollten Eltern 
und andere enge Bezugspersonen der Kinder mit einbezogen werden. Hier bedarf es der 
Weitergabe von Wissen zur sexualisierten Gewalt und sexueller Bildung von Kindern in 
Form von Elternbildungsangeboten, die möglichst niedrigschwellig angelegt sind und mit 
den Themen verbundene Ängste abbauen können. 

Auf struktureller Ebene ist das erweiterte Führungszeugnis nach § 72a des SGB VIII des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes seit der Installation des Bundeskinderschutzgesetzes 
mittlerweile in vielen Bereichen der professionellen Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen angekommen. Damit sollen diejenigen Frauen und Männer ausgeschlossen wer-
den, die wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung rechtkräftig verurteilt 
wurden. In den seltensten Fällen ist davon auszugehen, dass dadurch bereits straffällig 
gewordene Täter:innen entlarvt werden. Es ist vielmehr als ein Qualitätsmerkmal nach 
außen zu verstehen und vermittelt die Botschaft, dass eine institutionelle Auseinander-
setzung mit dem Thema erfolgt und die Organisation den Schutz der anvertrauten Kinder 
sehr ernst nimmt. Die Verankerung der Thematik in der Satzung einer jeden Organisation 
sendet ebenso dieses Signal und verleiht der Prävention sexualisierter Gewalt die notwen-
dige Wertigkeit.  

Neben der Vermittlung von klassischen Präventionsbotschaften und Elementen der sexu-
ellen Bildung, ist die Thematisierung von Kinderrechten nach der UN-Kinderrechtskonven-
tion ein wichtiges Anliegen. Diese sollten allen Erwachsenen, die mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten und/oder leben, vertraut sein. Kinderrechte müssen Mädchen und Jungen 
von Erwachsenen nicht nur zugestanden, sondern auch ermöglicht werden. Dabei ist es 
die aktive Aufgabe von (pädagogischen) Fachkräften und anderen Bezugspersonen, Mäd-
chen und Jungen über ihre Rechte aufzuklären und sie in der Wahrnehmung und Durch-
setzung dieser zu unterstützen. Für die Umsetzung einer stärkeren und umfassenderen 
Beteiligung von jungen Menschen braucht es sowohl passende und einrichtungsbezogene 
Konzepte mit vielfältigen Maßnahmen als auch die Bereitschaft von erwachsenen Verant-
wortlichen, Macht abzugeben und sich umfassend mit Beteiligungsmöglichkeiten und 
Umsetzungsoptionen zu befassen und sich darin fortzubilden. Für weiterführendes Wis-
sen in diesem Themenfeld sei an dieser Stelle auf das Kapitel 3 ‚Kinderrechte und Partizi-
pation‘ von Marlies Kroetsch in dieser Expertise verwiesen. 

Ein Rechte- und Schutzkonzept beinhaltet weiterhin konkrete Handlungsschritte, wie bei 
einer Vermutung vorgegangen wird. Es ist ratsam, im Zuge der Erstellung eines Rechte- 
und Schutzkonzeptes den Kontakt zu einer spezialisierten Fachberatungsstelle herzustel-
len, die bei der Abklärung einer Vermutung unterstützt und den Prozess begleiten kann. 
Viele Einrichtungen ziehen mittlerweile bei einem hinreichenden Verdacht auf eine Kin-
deswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII eine insofern erfahrene Kinderschutzfachkraft 
hinzu. Die Gefährdung bezieht sich hier auf den Verantwortungsbereich Dritter, klassi-
scherweise die Familie. Meldungen gehen hier an das jeweilige kommunale Jugendamt. 
Liegt eine mögliche Gefährdungslage innerhalb einer Einrichtung vor, greift § 47 des SGB 
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VIII, denn hier geht es ganz konkret um Beeinträchtigungen, die das Wohl aller Kinder 
einer Einrichtung betreffen. Meldungen sind an das jeweilige Landesjugendamt zu täti-
gen. Die Ausführungen sind diesbezüglich deutlich, denn benannt werden im SGB VIII Er-
eignisse und Entwicklungen, unter denen auch sexuelle Übergriffe begriffen werden.  

Die Erarbeitung eines Rechte- und Schutzkonzeptes bedeutet die strukturierte Auseinan-
dersetzung einer jeden Organisation mit ihren Gefährdungspotentialen und den bereits 
enthaltenen Schutzfaktoren. Schutzkonzeptentwicklung ist Organisationsentwicklung. Es 
erfordert Expertise von außen, weil die Veränderungen tief in das System wirken und Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe vor die Herausforderung stellt, Arbeits-, Bezie-
hungs- und Kommunikationsstrukturen um- und neu zu gestalten. Es ist ein Prozess, der 
Zeit braucht und Ressourcen erfordert. Es ist ein Prozess, den sich Organisationen des 
Kindesschutzes wegen zumuten, aber gleichzeitig auch gönnen, weil er für Organisationen 
Qualitätsentwicklung und für Mitarbeitende Weiterentwicklung in ihrer professionellen 
Rolle mit sich bringen kann. 

5.5.3  Wissen vernetzen, Sicherheit schaffen 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Herbst 2020 auf Grundlage des Impulspapiers zur 
Diskussion über Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eine landesweite Fachstelle zur Prävention sexuali-
sierter Gewalt gegründet. Trägerin der Landesfachstelle ist die Arbeitsgemeinschaft Kin-
der- und Jugendschutz (AJS) Nordrhein-Westfalen e.V. mit Sitz in Köln. Die Landesfach-
stelle Prävention sexualisierte Gewalt (PsG.nrw) richtet sich vorrangig an die freien Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe. Sie soll einen zentralen Beitrag zur möglichst flächendecken-
den fachlichen Qualitätsentwicklung im Bereich der Prävention von, Intervention und 
Nachsorge bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche leisten und bietet die 
Möglichkeit, das im Land vorhandene Wissen zu bündeln und gemeinsam mit den Part-
ner:innen energiebringend in die Breite Nordrhein-Westfalens zu tragen. Die Landesfach-
stelle hat eine koordinierende und initiierende Funktion, berät und vernetzt und wird be-
reits bestehende Expertise zusammenführen, um sexualisierte Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen verstärkt in den Fokus zu rücken. Weiterhin werden Handlungsbedarfe der 
pädagogischen Praxis definiert, Lücken herausgefiltert und möglichst geschlossen. Das 
Wissen und die vorhandene Expertise in NRW soll möglichst für alle in der pädagogischen 
Praxis tätigen Menschen sicht- und nutzbar gemacht machen. Ziele sind u. a. die Etablie-
rung von Fortbildungen im Themenfeld für diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten sowie die flächendeckende Verankerung von Rechte- und Schutzkonzepten in 
Organisationen.  

Im Dezember 2020 erschien von der nordrhein-westfälischen Landesregierung ein umfas-
sendes Handlungs- und Maßnahmenkonzept, das die laufenden und geplanten Initiativen 
im Bereich der Prävention, Intervention und Hilfen zusammenführt. Dort werden auch für 
die Landefachstelle Prävention sexualisierte Gewalt zentrale Maßnahmen und Ziele vor-
gegeben. Vor diesem Hintergrund sensibilisiert die PsG.nrw Fach- und Leitungskräfte für 
das Thema sexualisierte Gewalt bzw. die damit verbundenen Anforderungen (insbeson-
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dere Rechte- und Schutzkonzepte) und nimmt deren Bedarfe als Orientierung für die Ge-
staltung weiterer Arbeitsprozesse auf. Die PsG.nrw macht Wissen um das Thema sexuali-
sierte Gewalt vornehmlich für die freie Kinder- und Jugendhilfe adressat:innengerecht zu-
gänglich. Zudem koordiniert die Landesfachstelle ihre fachlichen Weiterentwicklungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe mit den überörtlichen Trägern und der zuständigen Landes-
politik. Darüber hinaus gehört es zum Aufgabenspektrum der Landesfachstelle, vorhan-
dene Expertise zusammenzuführen, um Sensibilisierungsmaßnahmen zu stärken und in 
die Fläche zu bringen. Vor diesem Hintergrund ist die Einrichtung von regionalen Koordi-
nierungsstellen bei geeigneten und erfahrenen Partner:innen in NRW vorgesehen, die in 
den fünf Regierungsbezirken in NRW strukturbildend mitwirken sollen. Die PsG.nrw un-
terstützt die Einrichtung der Regionalstellen und steuert deren Aktivitäten in den Berei-
chen Bedarfsermittlung, Qualifizierung und Vernetzung. Zu den im Handlungs- und Maß-
nahmenkonzept der nordrhein-westfälischen Landesregierung genannten Zielen gehört 
es, dass Organisationen, in denen sich Mädchen und Jungen aufhalten, systematisch si-
cherer gemacht werden sollen. Die Landesfachstelle beschäftigt sich somit primär mit den 
Erfordernissen und Gelingensbedingungen, um den Schutz von Kindern vor sexualisierter 
Gewalt in Organisationen und in privaten Kontexten zu erhöhen. 

Durch die Gründung der Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt können 
Wissensbestände zur Thematik zusammengetragen und vermittelt, Maßnahmen zu 
Schutz und Vorbeugung gebündelt und sichtbar gemacht sowie Unterstützungsmöglich-
keiten für Betroffene und deren Bezugspersonen umfassend abgebildet werden. Der 
Mehrwert einer solchen Landesfachstelle liegt darin, Kenntnisse im Themenfeld in die Flä-
che zu bringen, Maßnahmen zur Vorbeugung inhaltlich und konzeptionell besser aufei-
nander abzustimmen, wichtige Akteur:innen im Bereich der Prävention von und Interven-
tion bei sexualisierter Gewalt zu unterstützen und dadurch  auch die interdisziplinäre Ko-
operation im Bundesland zu fördern. 

5.5.4 Grenzen präventiven Wirkens 

Präventive Maßnahmen können vielfältig sein, um den Schutz von Kindern vor sexualisier-
ter Gewalt zu erhöhen. Dennoch gibt es in der Vorbeugungsarbeit auch Ansätze, die sich 
aus Sicht des Kinderschutzes negativ auf das kindliche Erleben auswirken können. Fach-
kräfte und Eltern sind oft über sexualisierte Gewalt nicht ausreichend und/oder falsch in-
formiert. Im Hinblick auf Übergriffe durch Erwachsene liegt bei vielen immer noch der 
Fokus auf dem (männlichen) Fremdtäter. Kindern Ratschläge mit an die Hand zu geben, 
wie sie sich im Kontakt mit fremden Menschen zu verhalten haben, sind wichtig und rich-
tig. Sie helfen aber nicht, wenn es um sexualisierte Gewalt in engeren Beziehungsgefügen 
geht. In der Regel finden sexualisierte Übergriffe durch Menschen statt, die dem jeweils 
betroffenen Kind gut vertraut sind. Wird der Fokus in der Vorbeugungsarbeit auf Fremd-
täter gelenkt, werden mögliche Übergriffe im sozialen Nahfeld ausgeblendet und mit Kin-
dern nicht ausreichend thematisiert.  

Vor diesem Hintergrund greifen Eltern und pädagogische Fachkräfte häufig auf Angebote 
von Selbstbehauptungstrainings zurück – vor allem dann, wenn im Umfeld ein Übergriff 
bekannt geworden ist. Es gibt eine große Zahl an Angeboten aus recht unterschiedlichen 
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Berufszweigen. Nicht alle Anbieter:innen verfügen dabei über ausreichend Fachlichkeit. 
Es gibt Kursanbieter, die mit einer sogenannten Ernstfallerprobung arbeiten. Trainer:in-
nen üben mit teilnehmenden Kindern ‚richtiges‘ Verhalten für den Ernstfall. Danach wird 
eine reale Bedrohungssituation nachgestellt, z. B. der Versuch, ein Kind, das auf dem Geh-
weg läuft, in ein Auto zu zerren. Kinder werden dadurch in kritische Situationen gebracht, 
die sie überfordern und ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie für ihren Schutz allein ver-
antwortlich sind. Und von sexualisierter Gewalt Betroffenen wird suggeriert, sie hätten 
sich nur stärker wehren müssen, um den Übergriff zu verhindern. Mädchen und Jungen 
kann fälschlicherweise vermittelt werden, sie seien körperlich imstande, sich gegen einen 
Erwachsenen zu wehren. Sie überschätzen sich selbst, wenn sie meinen, Gefahrensituati-
onen alleine meistern zu können. Durch solche nachgestellten Gefährdungssituationen 
werden Grenzen der teilnehmenden Kinder massiv verletzt. Dies kann bewirken, dass sie 
sich in sozialen Räumen nicht mehr unbeschwert bewegen, weil sie Angst davor haben, 
einen Übergriff zu erfahren. Ein solcher Kurs fokussiert darauf, dass sexualisierte Gewalt 
durch einen (männlichen) Fremdtäter ausgeübt wird. Die Gefahr eines derartigen Über-
griffs bereitet vielen Eltern große Sorgen. Die teils von Medien geschürte Panikmache 
führt mitunter dazu, dass sich die elterliche Angst auf die Kinder überträgt. Prävention soll 
in erster Linie ermutigen und befähigen, Prävention soll Kindern (und Erwachsenen) 
Freude machen und sie nicht in Angst versetzen. 

Was können solche Kurse nun leisten und wann macht eine Teilnahme Sinn? Ein Training 
kann die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert von Kindern erhöhen und dazu beitragen, 
dass sie sich selbst und anderen wertschätzend und grenzachtend begegnen. Ein Kurs 
kann Mädchen und Jungen befähigen, sich ihrer Ressourcen und Rechte, aber auch ihrer 
Grenzen bewusst zu werden. Ziel eines Trainings sollte es sein, die Kinder darin zu stärken, 
ihre individuellen Gefühle und Grenzen wahrzunehmen und auszusprechen. Außerdem 
sollten sie befähigt werden, sich Hilfe zu holen. Zudem kann ein solcher Kurs Eltern und 
Fachkräfte darin unterstützen, Mädchen und Jungen kindgerechtes Wissen über Grenz-
verletzungen und sexualisierte Übergriffe zu vermitteln. Kern eines Selbstbehauptungs-
trainings sollte es sein, eine Haltung zu vermitteln – und nicht Techniken. Sind Leiter:innen 
solcher Kurse in gruppendynamischen Prozessen erfahren, verfügen sie über umfangrei-
ches Wissen zur sexualisierten Gewalt und einer vielfältigen Vorbeugungsarbeit, gehen 
sie achtsam und sensibel mit den teilnehmenden Kindern um, so kann ein Selbstbehaup-
tungstraining für ältere Kinder stärkend sein. Auf Leistungsabfragen und ‚Überraschungs-
angriffe‘ sollte ebenso verzichtet werden, wie die Hervorhebung von vermeintlichen 
Schwächen von Mädchen und Jungen.  

Ein Selbstsicherheitstraining kann bei allen Vorzügen nicht für die Sicherheit eines Kindes 
garantieren. Kursanbieter, die dafür werben, werden dies tatsächlich nicht halten können. 
Ein Kurs ist ein Baustein – viele andere Elemente der Prävention von sexualisierter Gewalt 
sollten genutzt werden. Prävention ist zudem kein einmaliges Projekt, es ist eine Haltung. 
Die im Training erarbeiteten Inhalte wirken weiterhin nachhaltiger, wenn sie auch zu 
Hause gelebt werden. Mütter und Väter brauchen während der Kursdurchführung seriöse 
Informationen über Gefährdungspotentiale und Anregungen, was sie selbst in ihrem er-
zieherischen Alltag zum Schutz ihrer Kinder tun können. Sie erhalten durch entsprechende 
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Kursinhalte die Chance, ihre eigene Erziehungshaltung zu überdenken und, wenn nötig, 
zu modifizieren. Aktive Präventionsarbeit im häuslichen Kontext leistet einen wesentli-
chen Beitrag zum besseren Schutz von Mädchen und Jungen, weswegen Eltern und enge 
Bezugspersonen in die präventive Arbeit immer einbezogen werden sollten. 

Im Zuge der Prävention von sexualisierter Gewalt ist zu verzeichnen, dass immer mehr 
Eltern auf GPS-Geräte und Ortungs-Apps zurückgreifen, mit deren Hilfe festgestellt wer-
den kann, wo sich die Kinder befinden. Manche Geräte sind mit einem Alarmknopf aus-
gestattet. Weiterhin bekommen die Eltern eine Mitteilung auf ihr Smartphone, wenn ihr 
Kind einen bestimmten Radius verlässt. Der Markt für solche Geräte ist immens, die Preise 
ebenfalls. Diese Form der elterlichen Kontrolle durch das Tracking kann Kindern Minder-
wertigkeitsgefühle vermitteln und die Botschaft transportieren, dass ihnen nicht zuge-
traut werde, sich allein im sozialen Raum zu bewegen. Der kindliche Bewegungsradius 
wird eingeschränkt und bei Kindern die Wahrnehmung auslösen, die Welt sei zu gefähr-
lich, um sich ohne Mutter und Vater darin zu bewegen. Sowohl Eltern als auch Kindern 
wird ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt, weil der Fokus auf dem (männlichen) 
Fremdtäter zu liegen scheint. Kinder haben zudem ein Recht auf Privatsphäre und einen 
unkontrollierten Geheim- und Intimbereich. Das steht in § 16 der UN-Kinderrechtskon-
vention (Unicef, 0. D.). Für ein gesundes Aufwachsen und die Entwicklung einer eigenstän-
digen und selbstsicheren Persönlichkeit sind keine Kontrolle, sondern Freiräume und Ver-
trauen seitens der Erwachsenen vonnöten. Eine der zentralen Präventionsbotschaften an 
Kinder ist: ‚Vertraue deinem Gefühl! Deine Gefühle sind immer richtig und wichtig!‘. 
Durch GPS-Tracking wird dies stillgelegt und auf die Technik übertragen.  

Prävention von sexualisierter Gewalt ist eingebettet in das übergeordnete Handlungsfeld 
von Prävention und hat Schnittstellen zu vielen anderen Themen, wie etwa die Förderung 
sozialer und emotionaler Kompetenz, Genderkompetenz, Medienkompetenz und sexuel-
ler Bildung (Brandl et al., 2019, S. 155). Die präventive Arbeit mit Kindern, wie in Kapitel 
5.5.1 skizziert, ist immens wichtig und bringt positive Effekte mit sich, sie hat jedoch auch 
ihre Grenzen und wird in ihrer Wirkung von Erwachsenen oft überschätzt. Die Vergegen-
wärtigung der Funktion meist hoch komplexer Täter:innen-Strategien, der damit verbun-
denen manipulativen Dynamiken, die schnell ganze (Familien-)Systeme betreffen, zeigen 
die Grenzen kindlicher Abwehr auf. Beschränkt sich die Adressierung präventiver Bot-
schaften auf Kinder, so findet zudem eine Verschiebung der Verantwortungsübernahme 
statt. Präventive Ansätze müssen unbedingt erwachsene Bezugspersonen darin bestär-
ken, Verantwortung für den Schutz von Kindern zu übernehmen und auch dazu ermutigt 
werden, bei Wahrnehmung von oder Wissen zu Übergriffen einzuschreiten. Gut infor-
mierte und reflektierte Erwachsene können für Kinder den Unterschied ausmachen und 
dazu beitragen, sexualisierte Gewalt zu verhindern bzw. zu beenden. 

5.6  Kinder systematisch schützen 
Präventive Maßnahmen können möglichst differenziert und konkret ausgearbeitet wer-
den, wenn bereits vorhandene Schutzfaktoren und mögliche Risikofaktoren in den kindli-
chen Lebenswelten erkannt wurden. Prävention kann ihre Wirkung entfalten, wenn sie 
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auf unterschiedlichen Ebenen ansetzt. Eltern und Bezugspersonen von Mädchen und Jun-
gen sowie alle in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Menschen sind dazu angehalten, sich 
Wissen über sexualisierte Gewalt anzueignen, Denk- und Handlungsmuster zu überprüfen 
und zu erweitern sowie Strukturen und tradierte Rituale zu hinterfragen. Weiterhin ist 
eine gelingende und transparente Zusammenarbeit interdisziplinärer Systeme im präven-
tiven und intervenierenden Kinderschutz wichtig, um den Schutz von Kindern vor sexuali-
sierter Gewalt erhöhen bzw. bereits betroffenen Kindern angemessen helfen zu können. 
Hierzu bedarf es gegenseitiger Kenntnis über die Vielfalt von Haltungen und Handlungs-
weisen im Kinderschutz sowie Wissen um die Komplexität und Funktion anderer Struktu-
ren. Transparente und geregelte Kommunikationswege beugen zudem Rollenkonfusio-
nen vor und können dazu beitragen, dass diejenigen, die im professionellem Kontext Be-
standteil kindlicher Lebenswelten sind, aufeinander aufbauen und gut ineinandergreifen.  

Viele Aspekte, die in der Prävention von sexualisierter Gewalt bedeutend sind, sind be-
reits im Alltag von pädagogischen Fach- und Leitungskräften angekommen, ohne dass sie 
immer als solche wahrgenommen und deklariert werden. Es ist hilfreich, sich dieser be-
wusst zu werden und sie als Ressource zu nutzen, um daraus weitere präventive Elemente 
zu entwickeln. Präventiv wird gehandelt, wenn Kinder dabei unterstützt werden, ihre in-
dividuellen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln. Präventiv wird 
agiert, wenn sich Erwachsene den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen aktiv zu-
wenden, echtes Interesse bekunden und in einen Dialog treten. Präventiv wird gewirkt, 
wenn Konflikte achtsam begleitet werden und in grenzverletzenden und übergriffigen Si-
tuationen Position bezogen und Haltung gezeigt wird. In vielen Organisationen gibt es zu-
dem bereits interne Vertrauenspersonen, Beschwerdemöglichkeiten für Mädchen und 
Jungen und partizipative Elemente, die genutzt werden. Die bereits vorhandenen präven-
tiven Aspekte können gebündelt und erweitert werden und sollten letztlich in einem 
Rechte- und Schutzkonzept münden, das von allen getragen werden kann, damit es nach-
haltig wirkt und bei denjenigen ankommt, um die es letztlich geht. Institutionsbezogene 
Strukturen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen zu schaffen, das darf zudem nicht im 
Ermessen und Engagement Einzelner liegen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
die alle Erwachsenen wahrnehmen sollten. 
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